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Die wichtigsten 
Spesensätze für 
Dienstreisen 2023



Copyright 2023 Circula 2Circula.com

Egal, ob Kundentermin in Düsseldorf inklusive 
Hotelübernachtung oder die Teilnahme an einer 
Produktmesse in Hannover: Die entstandenen Kosten für 
Dienstreisen außerhalb des eigenen Arbeitsortes können 
geltend gemacht werden. In der Regel übernimmt das 
Unternehmen diese zusätzlichen Aufwendungen für 
Verpflegung und Übernachtung, dennoch gibt es auch die 
Option, die Kosten durch eine Pauschale zu tilgen. Diese ist 
gesetzlich festgelegt, steuerfrei auszahlbar und gehört zur 
typischen Reisekostenabrechnung dazu. Doch wie hoch 
sind die Pauschalbeträge jeweils und gelten sie auch im 
Ausland? Das erfahren Sie hier.

Was ist der 
Verpflegungsmehraufwand?
Unternehmen können Ihren Mitarbeiter:innen die 
Aufwendungen für Essen und Trinken mit einer 
Verpflegungspauschale steuerfrei erstatten lassen. 
Da die Verpflegungspauschale aber nicht immer die 
gesamten Kosten deckt, besteht zudem die Möglichkeit die 
tatsächlichen Kosten für die Verpflegung zu übernehmen. 
In diesem Fall ist die Erstattung aber lohnsteuerpflichtig. 
Derzeit liegt der Pauschbetrag innerhalb Deutschlands 
bei einer Dienstreise von mehr als 8 Stunden, aber ohne 
Übernachtung, bei 14 Euro. Dauert die Reise dagegen 24 
Stunden, können Reisende pro Kalendertag 28 Euro als 
Pauschbetrag ansetzen. Eine abweichende Regelung gilt 
jeweils für den An- und Abreisetag. Hier sind es jeweils nur 
14 Euro. Wie auch bei der Übernachtungspauschale sind 
Unternehmen nicht dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten 
den Verpflegungsmehraufwand für Essen und Trinken 
zurückzuerstatten. Dennoch ist es auch hier ratsam, 
die Verpflegungspauschale anzuwenden oder sogar die 
gesamten Kosten der Mitarbeiter:innen zu übernehmen, um 
die Zufriedenheit der Angestellten nicht zu gefährden. Auch 
bei Dienstreisen außerhalb Deutschlands kann der 
Verpflegungsmehraufwand angewandt werden.
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Was ist die Übernachtungspauschale?
Die Übernachtungspauschale gehört zur 
Reisekostenabrechnung und beträgt in Deutschland 20€ 
pro Tag. Bis zu diesem Betrag können die Kosten steuerfrei 
erstattet werden. Dabei ist aber darauf zu achten, dass der 
Arbeitgeber:in die Auszahlung nicht als Betriebsausgabe 
kennzeichnet. Die Pauschalbeträge müssen im Allgemeinen 
nicht vom Unternehmen übernommen werden. Es besteht 
also zwar kein rechtlicher Anspruch, dennoch ist sie als 
Zeichen von Mitarbeiterwertschätzung ein elementarer 
Bestandteil. Arbeitnehmer:innen sollten darüber hinaus 
darauf achten, stets alle Belege aufzuheben, da diese in 
der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden 
können. Doch nicht nur innerhalb Deutschlands ist die 
Übernachtungspauschale anwendbar. Rund um den Globus 
kann die Auslandspauschale genutzt werden.
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Pauschalbeträge für Dienstreisen in Deutschland:

Verpflegungspauschale Übernachtungspauschale

Mehr als 8 Stunden
An- und Abreisetag

Mindestens 24 
Stunden

14 28 20

Pauschalbeträge für Dienstreisen im Ausland:
Für Übernachtungskosten auf berufsbedingten Auslandsreisen gelten Pauschalbeträge 
angepasst an die Lebensunterhaltskosten des jeweiligen Landes oder der jeweiligen 
Metropole. In der nachstehenden Tabelle sind die Übernachtungspauschalen 2023 und 
die Verplegungspauschale (in Euro) für die häufigsten Reiseziele im Ausland zu finden. 
Eine Übersicht mit allen Ländern finden Sie hier.

Land Verpflegungspauschale Übernachtungspauschale

Mehr als 8 
Stunden
An- und 

Abreisetag

Mindestens 24 
Stunden

Argentinien 24 35 113

Äthiopien 26 39 130

Australien

Canberra 34 51 158

Sydney 45 68 184

Im Übrigen 34 51 158

Belgien 40 59 141

Dänemark 50 75 183

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-11-23-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2023.pdf
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Frankreich

Paris 39 58 159

Dept. 77 39 58 159

Dept. 78 39 58 159

Dept. 91 bis 95 39 58 159

Im Übrigen 36 53 105

Großbritannien
und Nordirland 

London 44 66 163

Im Übrigen 35 52 99

 Irland 39 58 129

Italien

Mailand 30 45 158

Rom 27 40 135

Im Übrigen 27 40 135

Japan

Tokio 44 66 233

Im Übrigen 35 52 190
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Liechtenstein 37 56 190

Luxembourg 42 63 139

Niederlande 32 47 122

 Norwegen 53 80 182

Österreich 27 40 108

Polen

Breslau 22 33 117

Danzig 20 30 84

Krakau 18 27 86

Warschau 20 29 109

Im Übrigen 20 29 60

Portugal 21 32 111

Rumänien

Bukarest 21 32 92

Im Übrigen 18 27 89
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Russische Föderation

Jekatarinburg 19 28 84

Moskau 20 30 110

 St. Petersburg 17 26 114

Im Übrigen 16 24 58

Schweden 44 66 140

Schweiz

Genf 44 66 186

Im Übrigen 43 64 180

Singapur 36 50 197

Spanien

Barcelona 23 34 118

Kanarische Inseln 27 40 115

Madrid 27 40 118

Palma de Mallorca 24 35 121

Im Übrigen 23 34 115
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Taiwan 31 46 143

Türkei

Istanbul 17 26 120

Izmir 20 29 55

Im Übrigen 12 17 95

USA

Atlanta 52 77 182

Boston 42 63 333

Chicago 44 65 233

Houston 41 62 204

Los Angeles 43 64 262

Miami 44 65 256

New York City 44 66 308

San Francisco 40 59 327

Washington, D.C 44 66 203

Im Übrigen 40 59 182
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Erledigen Sie Ihre
Arbeit effizienter.
Pauschalberechnungen gehen auch automatisiert. 
Digitalisieren Sie Ihre Reisenkostenabrechnung mit 
Circula. Jetzt kostenlos testen.

info@circula.com

circula.com/reisekosten

Circula.com

https://www.circula.com/product/expenses?utm_medium=whitepaper&utm_source=whitepaper&utm_campaign=spesen2022



